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Kirchgemeindeversammlung 

 
Montag, 24.11.2025 

19.00 Uhr  
Pfarrscheune Umiken 

 

anschliessend Apéro 
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Traktanden 
 

1. Wahl der Stimmenzähler/innen 
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16.06.2025  

Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden. 
3. Budget 2026 
4. Informationen aus der Kirchgemeinde 
5. Verschiedenes 

 
 
 
 
 
 
Das Budget 2026 und das Protokoll der letzten KGV liegen vom 10. bis 24.11.2025 
während der ordentlichen Bürostunden im Sekretariat in Riniken auf. 
 
 
 
 
Aus Kosten- und Umweltgründen verzichten wir auf den Versand an jeden Haushalt. 
Die Broschüre kann auf der Homepage der Kirchgemeinde unter www.ref-umiken.ch 
heruntergeladen werden. 
 
Wer die Broschüre in Papierform wünscht, kann diese im Sekretariat unter der 
Telefonnummer 079 551 87 40 oder unter sekretariat@ref-umiken.ch anfordern. 
Zudem werden einige Exemplare in der Kirche Umiken und im Zentrum Lee in Riniken 
aufgelegt. 
 
 
  

mailto:sekretariat@ref-umiken.ch
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Vorwort 
 
Geschätzte Kirchgemeindemitglieder 
 
Im Namen der Kirchenpflege laden wir Sie herzlich zur zweiten ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2025 ein. 
 
Budget 2026: 
• Vorbemerkung zum Konten- und Kostenstellenplan: Durch den Wechsel der 

Kirchengutsverwaltung zum Dienstleistungszentrum der Landeskirche erfolgte eine 
Anpassung des Konten- und Kostenstellenplans an den landeskirchlichen Standard. 
Zur besseren Vergleichbarkeit wurden das Budget 2025 und die Rechnung 2024 auf 
die neue Struktur übertragen und dem Budget 2026 gegenübergestellt. 

• Basierend auf den vorliegenden Informationen und Annahmen ergibt sich für das 
Budget 2026 ein Aufwandüberschuss von CHF 27'900.00. 

• Die Kirchensteuern bilden den wichtigsten Ertragsposten, ihre Entwicklung ist 
jedoch schwer vorhersehbar. Für das Budgetjahr wird mit einer deutlichen Abnahme 
der Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. 

• Die Kirchenpflege ist sehr bemüht, alle Kosten im Rahmen zu halten. In zahlreichen 
Bereichen wurden nach Möglichkeit Kosten eingespart. Bei der Jugendarbeit wurde 
straffer budgetiert, weniger Anlässe bei den Senioren, bei den Liegenschaften 
führen Einsparungen in der Umgebungspflege und Reinigung zu einer Reduktion 
der Kosten. Für die Alterssanierungen der Gebäude wurde nur das notwendigste 
eingeplant. Die Soziallasten mussten neu berechnet und angepasst werden. Für die 
im Jahr 2026 stattfindenden Gesamterneuerungswahlen wurden zusätzliche Mittel 
eingeplant. 

• Die Erträge und Aufwände der Lager (Frühlingslager, Konflager, Lager der 
Jugendgruppen) werden neu getrennt aufgeführt, um die Transparenz zu erhöhen. 

• Insgesamt steht das Budget für eine vorausschauende und verantwortungsvolle 
Finanzplanung, die auf aktuelle Entwicklungen reagiert und eine dauerhaft 
tragfähige Mittelverwendung sicherstellt. 

• Detaillierte Erläuterungen finden Sie unter Traktandum 3: Budget 2026. 
• An dieser Stelle danken wir herzlich unserer katholischen Partnergemeinde, ohne 

deren Unterstützung die Finanzierung und der Unterhalt des Zentrum Lee nicht 
möglich wären. Unser besonderer Dank gilt allen, die an der Erstellung des Budgets 
2026 mitgeholfen haben. 

 
Umfrage 
Im Sommer 2025 wurde in der Kirchgemeinde eine Mitgliederumfrage zur zukünftigen 
Ausrichtung durchgeführt, an der sich 116 Personen beteiligten. 
Die Ergebnisse bieten einen ersten Überblick und werden derzeit vertieft ausgewertet; 
eine ausführliche Analyse folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Wir freuen uns, zahlreiche Kirchgemeindemitglieder an der Versammlung begrüssen 
zu dürfen. 
 
Die Kirchenpflege Riniken, im Oktober 2025  
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Beschlüsse der letzten Kirchgemeindeversammlung: 
 

• Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25.11.2024 wurde 
einstimmig genehmigt. 

 
• Die Rechnung 2024 mit Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

wurde einstimmig genehmigt. 
 

• Mangels Bewerber fand keine Ergänzungswahl statt.  
 

• Gegen die Beschlüsse wurde während der Einsprachefrist kein Referendum 
ergriffen, somit sind sämtliche Beschlüsse rechtskräftig. 

 

Erläuterungen zu den Traktanden der 
Kirchgemeindeversammlung 
 

1. Wahl der Stimmenzähler/innen 
 
 
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16.06.2025 

Laut Vorschriften der Landeskirche dürfen keine Wortprotokolle mit Namen 
veröffentlicht werden. Wer das Protokoll einsehen möchte, kann dies auf 
Voranmeldung während den offiziellen Bürozeiten im Sekretariat, Zentrum Lee 
Riniken (T. 079 551 87 40) lesen. 

 
 
3. Budget 2026 
 
 
3.1 Erläuterungen zum Budget 2026 
 
Die Kirchenpflege schlägt Ihnen das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 19% vor. 
 
390 – 394 Die Soziallasten wurden neu berechnet und mussten angepasst 

werden. 
390 Allgemeine Verwaltung 
310.000.0 Für die Gesamterneuerungswahlen wurden zusätzlich CHF 4'000.00 

budgetiert. 
318.000.4 Im Vorjahr fielen einmalige Gebühren im Zusammenhang mit dem 

Wechsel der Kirchengutsverwaltung von der Ortsgemeinde zum 
Dienstleistungszentrum der Landeskirche an.  

352.000.0 Die Entschädigung für den Kirchensteuerbezug konnte für die 
Gemeinde Riniken von 5% auf 4% gesenkt werden (der Betrag ist vom 
Steuerertrag abhängig). 
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392 Seelsorge und Diakonie 
317.000.7 Die Anzahl der Anlässe in der Seniorenarbeit wurden reduziert. 
393 Jugendarbeit und Katechetik 
 Die Jugendarbeit wurde angesichts der angespannten Finanzlage 

straffer geplant. 
 Aufwand und Erträge der Lager sind neu getrennt aufgeführt.  

Kontobezeichnungen:  
PH2 = Frühlingslager;  
Konflager;  
Cevi/Jungschar = Lager Jugendgruppen. 

394 Liegenschaften 
301.000.0 Die Personalkosten Umiken reduzieren sich infolge von Einsparungen 

bei der Umgebungspflege und Reinigung. 
301.000.1 Die Personalkosten Zentrum Lee fallen aufgrund von Reduzierungen 

der Pensen nach Einarbeitung tiefer aus. 
314.660.1+2 
315.660.1+2 

Für die Alterssanierung der Gebäude wurde aufgrund der 
angespannten Finanzlage nur das Notwenigste eingeplant. 

318.000.1 Die Versicherungsbeiträge wurden neu berechnet und mussten 
angepasst werden. 

397 Steuern 
361.000.0 Berechnungsgrundlage für den Zentralkassenbeitrag an die 

Landeskirche bilden die Steuereinnahmen des Jahres 2024. 
400.660 Gemäss Empfehlung der Landeskirche wurden die erwarteten 

Steuereinnahmen um CHF 54'000.00 reduziert. 
400.000.2 Die Quellensteuern wurden mangels Angaben vorsichtig budgetiert. 
399 Abschluss 
481.000.0 Im Budget resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 27'900.00. 
  
Antrag: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das 

Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 19% zu genehmigen. 
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3.2 Zusammenzug zum Budget 2026 
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3.3 Budgetauszug 
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4. Informationen aus der Kirchgemeinde 

 
5. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimm- und wahlberechtigt in den Angelegenheiten der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden sind 
die schweizerischen und ausländischen Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt 
haben und nicht aus anderen Gründen auf Grund von § 59 Kantonsverfassung² vom Stimmrecht 
ausgeschlossen sind (§ 4 Kirchenordnung). 
 
Gegen die Beschlüsse einer Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen werden. 
Einzelheiten sind in § 28 der Geschäftsordnung für KGV festgelegt. 


